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Öffentliche Bekanntmachung
einer Sitzung des Hauptausschusses am Donnerstag den 04.12.2014 um 
17:00 Uhr im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg, 
Sitzungsraum 169

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:

 1. Eröffnung, Begrüßung und Festlegung der Tagesordnung
 2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung am 20.11.2014
 3. Anfragen von Mitgliedern des Hauptausschusses und der 

Fraktionsvorsitzenden
 4. Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Neufassung der Sozialstaffelregelung
 5. Änderung von Aufgabenzuordnungen und Fachdienst-

/Fachgruppenbezeichnungen
 6. Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Übertragung von Aufgaben der Verfolgung 

und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten vom Kreis Rendsburg-Eckernförde auf 
den Kreis Dithmarschen

 7. Konzept zur Sicherung der Handlungsfähigkeit des Kreises Rendsburg-
Eckernförde für die Jahre 2014 bis 2016

 8. Haushaltsangelegenheiten
 8.1. Überplanmäßige Aufwendungen 2014 Rettungsdienst
 8.2. Überplanmäßige Ausgaben im Teilhaushalt 361101 - Förderung von Kindern in 

Tageseinrichtungen
 8.3. Überplanmäßige Ausgaben im Teilhaushalt 365101 - Kinder in 

Kindertageseinrichtungen
 8.4. Haushalt 2015; Beteiligung des Kreises an der Bundes-bzw. Landesförderung 

für investive Maßnahmen beim Ausbau U 3
 8.5. Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015
 9. Verwaltungsangelegenheiten
 10. Beteiligungsverwaltung
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 18.11.2014

Beschlussvorlage

Federführend:
FB 3 Jugend und Familie

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2014/443
öffentlich
18.11.2014
Mönke, Christina
Annelene Schlüter

Mitwirkend: Die Begründung der Nichtöffentlichkeit 
entnehmen sie bitte dem Sachverhalt.

Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und 
Kindertagespflege
Neufassung der Sozialstaffelregelung
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Hauptausschuss Beratung
Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag, die Einführung einer neuen 
Sozialstaffelregelung für den Kreis zu beschließen und die neu gefassten

 Richtlinien des Kreises Rendsburg-Eckernförde für die Ermäßigung oder den 
Erlass bzw. teilweisen Erlass von Teilnahmebeiträgen oder Gebühren für den 
Besuch in Kindertageseinrichtungen sowie die 

 Richtlinien des Kreises Rendsburg-Eckernförde zur Förderung der 
Kindertagespflege 

zu beschließen.

Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
./.

Sachverhalt:  
Eine Prüfung der Rechtslage hat ergeben, dass die Regelung des § 25 Abs. 3 des 
Kindertagesstättengesetzes Schleswig-Holstein zur Sozialstaffel die 
bundesrechtlichen Regelungen zum Erlass bzw. zur Übernahme der Elternbeiträge 
gemäß § 90 Abs. 3 und 4 SGB VIII nicht rechtskonform umsetzt.

Das hat zur Folge, dass die Vorschriften nach § 25 Abs.3 Kindertagesstättengesetz 
Schleswig-Holstein und die Vorschriften zur Übernahme von Elternbeiträgen nach 
§ 90 Abs. 3 und 4 SGB VIII nebeneinander Anwendung finden. 
 
Eltern können mithin gegebenenfalls neben einer Ermäßigung aufgrund der 
Sozialstaffelregelungen nach § 25 Abs. 3 KiTaG zusätzlich die Übernahme der 
bereits ermäßigten Kindertagesstättenbeiträge nach § 90 Abs. 3 und 4 SGB VIII 
(Prüfung der Zumutbarkeit) verlangen.
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Ab 01. August 2013 gilt außerdem die gesetzliche Neuregelung, dass Eltern, deren 
Einkommen unter der Bedarfsgrenze liegt, zu 100 % von den 
Kindertagesstättengebühren befreit werden. 

Der Jugendhilfeausschuss hat darauf hin in der Sitzung am 21.05.2014 die 
Verwaltung beauftragt, die Einführung einer neuen Sozialstaffelregelung einzuleiten. 

Zielsetzung bei der Erarbeitung einer neuen Sozialstaffelregelung war es, die 
Regelungen des Kindertagesstättengesetzes mit den Regelungen des § 90 Abs. 3 
und 4 SGB VIII zu vereinen und einfache, unbürokratische und transparente 
Regelungen zu erarbeiten. Nach dem bisherigen System werden 
Anspruchsberechtigte, die  nicht über die Zumutbarkeitsregelungen informiert sind, 
benachteiligt.

Die Neuregelung stellt sicher, dass besondere Belastungen entsprechend der 
Zumutbarkeitsregelung (§ 90 Abs. 3 und 4 SGB VIII) berücksichtigt und trotzdem 
eine Staffelung entsprechend der Regelungen des Kindertagesstättengesetzes 
umgesetzt wird. Die Rechtssicherheit bei der Ermäßigung von Teilnahmebeiträgen 
für die Ermäßigung von Teilnahmebeiträgen bzw. Gebühren für die 
Kindertagesbetreuung ist damit hergestellt. 

Der Entwurf der neu gefassten Richtlinien ist zur Beschlussfassung beigefügt.

Gleichzeitig ändert sich damit die analog angewendete Sozialstaffelregelung im 
Rahmen der Förderung der Kindertagespflege. Anlässlich dieser erforderlichen 
Anpassung wurden die Richtlinien insgesamt überarbeitet. Die Änderungen sind im 
Richtlinien-Entwurf kenntlich gemacht und erläutert.

Der Entwurf der neu gefassten Richtlinien ist ebenfalls zur Beschlussfassung 
beigefügt.

Finanzielle Auswirkungen: 
Bei der Umsetzung des vorgeschlagenen Sozialstaffelsystems haben 
Modellrechnungen Gesamtkosten in Höhe von 5.457.750 € und somit 
Mehraufwendungen zu den prognostizierten Aufwendungen für das bisherige Modell 
in Höhe von 
1.250.000 € ergeben.
Der Jugendhilfeausschuss hat am 12.11.2014 beraten und empfiehlt, ab 01. August 
2015 eine neue Sozialstaffelregelung für den Kreis einzuführen und die neu 
gefassten Richtlinien zu beschließen. 

Christina Mönke 

Anlagen
Richtlinien des Kreises Rendsburg-Eckernförde für die Ermäßigung oder den Erlass bzw. 
teilweisen Erlass von Teilnahmebeiträgen oder Gebühren für den Besuch in 
Kindertageseinrichtungen sowie die 
Richtlinien des Kreises Rendsburg-Eckernförde zur Förderung der Kindertagespflege
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Richtlinien des Kreises Rendsburg-Eckernförde für die Ermäßigung oder den 

Erlass bzw. teilweisen Erlass von Teilnahmebeiträgen oder Gebühren für den 

Besuch in Kindertageseinrichtungen 

Familien mit geringerem Einkommen, deren Kinder in einer Kindertageseinrichtung 
betreut und gefördert werden, erhalten eine Ermäßigung (§ 90 Abs. 1 SGB VIII  in 
Verbindung mit § 25 Abs. 3 des Kindertagesstättengesetzes)  bzw. wird der Kosten-
beitrag ganz oder teilweise erlassen, wenn die Belastung den Eltern nicht zuzumuten 
ist (§ 90 Abs. 3 und 4 SGB VIII).  
 
Die hierdurch entstehenden Einnahmeausfälle übernimmt der Kreis Rendsburg-
Eckernförde. 
 
Kinder, für die eine Ermäßigung bzw. der Erlass des Kostenbeitrages beantragt wird, 
müssen ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Kreis Rendsburg-Eckernförde haben. 
 
1.Festsetzung der Höhe des Teilnahmebeitrages   

 
Der Träger der Einrichtung legt die Höhe des Teilnahmebeitrages durch Beitragssat-
zung bzw. Gebührenordnung fest. 
 
Als Bemessungsgrundlage sind max. 30 % der anerkannten Betriebskosten im Sinne 
von § 24 KiTaG je Platz und Betreuungszeit anzusetzen. 
 
Innerhalb einer Gemeinde mit mehreren Kindertageseinrichtungen können die 
Teilnahmebeiträge mehrerer oder sämtlicher Einrichtungen einheitlich gestaltet 
werden. 
 
2.Ermäßigung bzw. ganz oder teilweiser Erlass des Kostenbeitrages  

 
Maßgeblich für die Berechnung des Kostenbeitrages ist die Höhe des Einkommens  
des Kindes oder Jugendlichen sowie der Elternteile und Geschwister, mit denen es 
bzw. er zusammenlebt.  
 
Für die Feststellung der zumutbaren Belastung gelten die §§ 82 bis 85, 87, 88 und 
92 a des Zwölften Buches entsprechend. Bei der Einkommensberechnung bleibt die 
Eigenheimzulage nach dem Eigenheimzulagengesetz außer Betracht.  
 
Die zumutbare Belastung wird über das Einkommen (§§ 82-84 SGB XII), die allge-
meine Einkommensgrenze (§ 85 SGB XII), den Einsatz des Einkommens über der 
Einkommensgrenze (§ 87 SGB XII) sowie darunter (§ 88 SGB XII) ermittelt.   
 
Die Einkommensgrenze wird nach § 85 Abs. 2 SGB XII ermittelt. Sie wird gebildet 
aus einem Grundbetrag in Höhe des zweifachen Eckregelsatzes, den angemesse-
nen Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einem Familienzuschlag.  
 
Außergewöhnliche Belastungen können auf Nachweis im Einzelfall geprüft und ggf. 
berücksichtigt werden.  
Empfänger von Leistungen nach dem SGB II und SGB XII sowie von Leistungen 
nach dem Asylbewerbergesetz (§ 2 und 3) erhalten bei Vorlage des Bescheides oh-
ne Einzelfallberechnung eine 100 %-ige Ermäßigung.  
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Übersteigt das Einkommen die ermittelte Einkommensgrenze, so ist aus dem 
Übersteigungsbetrag ein angemessener Teil aufzubringen. Für den Kreis Rendsburg-
Eckernförde sind 80 % des Übersteigungsbetrages als Kostenbeitrag einzusetzen.  
 
Unabhängig von einer Ermäßigung des Kostenbeitrages tragen die Erziehungsbe-
rechtigten die Kosten der Verpflegung. 
 
3.Ermäßigungsstufen  

 
Hierbei werden folgende Ermäßigungsstufen für den so ermittelten Kostenbeitrag 
festgelegt: 
Bis zu 100 % der Einkommensgrenze =                                   100 % Ermäßigung 
Bis zu 105 % der Einkommensgrenze =                                     75 % Ermäßigung 
Bis zu 110 % der Einkommensgrenze =                                     50 % Ermäßigung 
Bis zu 115 % der Einkommensgrenze =                                     25 % Ermäßigung  
Über 115 % der Einkommensgrenze =                                         0 % Ermäßigung  
 
4. Geschwisterermäßigung  

 
Werden mehrere Kinder einer Familie gleichzeitig in Kindertageseinrichtungen 
und/oder in Kindertagespflege im Rahmen der Regelungen des Kreises Rendsburg-
Eckernförde zur Sozialstaffel betreut, ermäßigt sich der festgesetzte Kostenbeitrag in 
Reihenfolge des Alters der Kinder  
für das 2. Kind um 30 % 
für das 3. Kind um 60 % 
für jedes weitere Kind um 90 %. 
 
Der Träger der Kindertageseinrichtung setzt den Geschwisterbeitrag fest. Die 
dadurch entstehenden Einnahmeausfälle übernimmt der Kreis Rendsburg-
Eckernförde. 
 
5. Verfahren und Regelung der Feststellung der Ermäßigungsvoraussetzungen 

 
Die Berechnung der Einstufung in die Sozialstaffel erfolgt durch die Amts-, 
Gemeinde- oder Stadtverwaltung der Wohnortgemeinde (zuständige Verwaltung), 
um eine fachgemäße Feststellung der Ermäßigungsvoraussetzungen und eine 
wohnortnahe Hilfestellung zu ermöglichen. 
Hierzu besteht eine gesonderte Vereinbarung zwischen dem Kreis und den Städten, 
amtsfreien Gemeinden und Ämtern. 
 
5.1 Feststellung der Ermäßigungsvoraussetzungen 

 
Bei Aufnahme eines Kindes in eine Kindertageseinrichtung weist der Träger der 
Kindertageseinrichtung die Personensorgeberechtigten darauf hin, dass ein Antrag 
auf Einstufung in die Sozialstaffel bei der zuständigen Verwaltung einzureichen ist 
und dass bei gleichzeitigem Besuch von Geschwisterkindern in Kindertagesstätten, 
auch unabhängig vom Einkommen, auf Antrag eine Ermäßigung ab dem 2. Kind ge-
währt werden kann. 
Nach Prüfung des Einkommens und Feststellung des Bedarfs erhält der Antragsteller 
von der zuständigen Verwaltung im Auftrag, im Namen und nach Weisung des 
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Kreises Rendsburg-Eckernförde einen rechtsmittelfähigen Bescheid über Höhe und 
Dauer der Ermäßigung. 
Für den Antrag ist das vom Jugendamt ausgegebene Formular zu verwenden 
 
5.2 Festlegung der Teilnahmebeiträge durch den Träger der Kindertagesein-
richtung 
 
Die Festlegung der Teilnahmebeiträge erfolgt durch den Träger der 
Kindertageseinrichtung auf der Grundlage der Bescheide gemäß Ziffer 5.1. 
 
 
6. Verfahren zur Erstattung der Sozialstaffelausfälle 
 
Der Kreis erstattet den Trägern der Kindertageseinrichtungen die durch die 
Sozialstaffel entstandenen Einnahmeausfälle. Das Kreisjugendamt regelt das 
Antrags- und Abrechnungsverfahren. 
 
7. Abweichende Regelungen 

 
7.1 Die Träger der Kindertageseinrichtungen können im Einvernehmen mit der 
jeweiligen Standortgemeinde in eigener Verantwortung folgende abweichende 
Regelungen treffen: 
Abweichend von der Regelung in Ziffer 1 kann auch ein Regelbetrag festgesetzt 
werden, der 30 % der Betriebskosten übersteigt. 
Abweichend von den Regelungen dieser Richtlinien können weitergehende 
Ermäßigungen gewährt werden. 
7.2 Treffen die Träger nach 7.1 abweichende Regelungen, so werden die daraus 
entstehenden Einnahmeausfälle insoweit vom Kreis nicht erstattet, als sie bei 
Anwendung der Bestimmungen dieser Richtlinien nicht entstanden wären.  Die hier-
durch entstandenen Einnahmeausfälle sind vom Träger der Kindertageseinrichtung 
zu übernehmen. 
 
Diese Richtlinien treten mit Wirkung vom 01.08.2015 in Kraft. Die Richtlinien vom  
01.August 2009 werden zeitgleich aufgehoben. 
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Richtlinien des Kreises Rendsburg-Eckernförde 
zur Förderung der Kindertagespflege 

 
1. Rechtsgrundlagen  

 
Die Förderung der Kindertagespflege erfolgt auf der Grundlage der §§ 22 bis 24 und 90 SGB 
VIII in der Fassung der Bekanntmachung  vom 11.09.2012 (BGBl I S. 2022), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29.08.2013 (BGBl. I S. 3464) geändert wurde sowie der 
§§ 25, 27 bis 30 des Kindertagesstättengesetzes Schleswig-Holstein vom 12.12.1991 
(GVOBL SH S. 651), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.07.2014 (GVOBL. SH S. 118). 
 

2. Förderungsgrundsätze   

Die Förderung in Kindertagespflege im Kreis Rendsburg-Eckernförde umfasst nach Maßga-
be von § 24 die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Tagespflegeperson, soweit die-
se nicht von der erziehungsberechtigten Person nachgewiesen wird, deren fachliche Bera-
tung, Begleitung und weitere Qualifizierung sowie die Gewährung einer laufenden Geldleis-
tung an die Tagespflegeperson. 

3. Vermittlung von Kindertagespflegepersonen 

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde sind in Abstimmung mit den Kommunen zur Vermittlung 
von Kindertagespflegepersonen regionale Vermittlungszentren und eine zentrale Koordinati-
onsstelle eingerichtet werden. 

Zu den Aufgaben der regionalen Vermittlungsstellen gehören das Werben und Vermitteln 
sowie die Begleitung und fachliche Beratung von Pflegepersonen und die Beratung von El-
tern. 

Die Koordination der Kindertagespflege erfolgt durch den öffentlichen Träger der Jugendhilfe 
in einer zentralen Koordinationsstelle. 

Zu den Aufgaben der zentralen Koordinationsstellen gehören die Überprüfung und Erlaub-
niserteilung für Tagespflegepersonen, die Beratung und Unterstützung der regionalen Ver-
mittlungsstellen, die Planung und Ausgestaltung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie 
die Organisation der Qualifikation von Tagespflegepersonen. 

4. Beratung, Begleitung und Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen  

Zur Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen werden Ausbildungslehrgänge angebo-
ten, die sich an dem durch den Jugendhilfeausschuss beschlossenen Rahmenkonzept orien-
tieren. Die Durchführung erfolgt durch freie Träger der Jugendhilfe. 

Für Kindertagespflegepersonen mit einer Betreuung von bis zu zwei Kindern soll die Ausbil-
dung 40 Stunden umfassen, für Kindertagespflegepersonen mit einer Betreuung von mehr 
als zwei Kindern soll die Ausbildung 160 Stunden umfassen. 

Eltern, Kindertagespflegepersonen und Zusammenschlüsse von Kindertagespflegepersonen 
werden in allen Fragen der Kindertagespflege beraten. 

5. Erlaubnis für Kindertagespflegepersonen 
 
Kindertagespflegepersonen benötigen eine Erlaubnis nach § 43 SGB VIII, wenn sie Kinder 
außerhalb der elterlichen Wohnung in anderen Räumen während eines Teils des Tages und 
mehr als 15 Stunden wöchentlich gegen Entgelt länger als drei Monate betreuen. Die Er-
laubnis ist zu erteilen, wenn die Person für die Kindertagespflege geeignet ist (s. Nr. 6).  
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Die Erlaubnis befugt zur Betreuung von bis zu fünf gleichzeitig anwesenden, fremden Kin-
dern. Die Erlaubnis ist beim Kreis Rendsburg-Eckernförde – Fachdienst 3.1 – zu beantragen. 
Vor Erteilung der Erlaubnis findet in jedem Fall ein Hausbesuch statt. 
 
6. Eignung einer Person zur Kindertagespflege 
 
Die Tagespflegeperson muss im Sinne des § 23 Abs. 1 und 3 SGB VIII geeignet sein. Eine 
Kindertagespflegeperson ist dann geeignet, wenn 
• sie sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz und Kooperationsbereitschaft mit Erzie- 
  hungsberechtigten und anderen Tagespflegepersonen auszeichnet und über kindgerechte  
  Räumlichkeiten verfügt 
• sie mindestens 21 Jahre alt ist 
• sie mindestens einen Hauptschulabschluss oder vergleichbaren Abschluss besitzt 
• keine medizinischen Bedenken hinsichtlich der Aufnahme eines Tagespflegekindes 
  bestehen 
• ein polizeiliches Führungszeugnis der Tagespflegeperson und aller im Haushalt lebenden 
Personen über 18 Jahre vorliegt und dabei keine Eintragungen im Führungszeugnis vorlie-
gen, die dem Kindeswohl entgegen stehen 
• sie zur Kooperation mit den Eltern, der Vermittlungsstelle und dem Jugendamt bereit ist 
• sie einen Erste-Hilfe-Kurs erfolgreich besucht hat und diesen alle zwei Jahre wiederholt 
• sie über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anforderungen an Kindertagespflege 
verfügt, die sie in qualifizierten Lehrgängen erworben oder in anderer Weise nachgewiesen 
hat. 
Eine pädagogische Eignung von Tagespflegepersonen ist in der Regel gegeben, 
wenn eine einschlägige Berufsausbildung vorliegt oder die Tagespflegeperson die erfolgrei-
che Teilnahme an einem Ausbildungslehrgang (s. Punkt IV) nachweisen kann. 
Das Jugendamt kann gemäß § 23 Abs. 3 SGB VIII auch feststellen, dass die Tagespflege-
person ihre Eignung in anderer Weise nachgewiesen hat. 
 
7. Vertretung für Kindertagespflegepersonen 
 
Der Kreis hat gemäß § 23 SGB VIII dafür Sorge zu tragen, dass bei Ausfall der Kindertages-
pflegperson die Betreuung sichergestellt ist. Kindertagespflegepersonen 
geben hierzu in der Regel bei der Beantragung der laufenden Geldleistung beim Jugendamt 
ihre Vertretungsperson an. Im Bedarfsfall sind vor Ort Lösungen zu entwickeln. 
 
8. Gewährung einer laufenden Geldleistung an die Kindertagespflegeperson 
8.1 Festlegung der Anspruchsberechtigung 
Kindertagespflege kann für Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres gewährt werden, 
wenn sie erforderlich und geeignet ist. 
Anspruch auf Förderung in Kindertagespflege haben  

 Kinder, die das 1. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
wenn die Kindertagespflege für ihre Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit geboten ist, 
sofern die Erziehungsberechtigten 
- einer Erwerbstätigkeit nachgehen, eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder Arbeit 

suchend sind oder 
- sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der Schulausbildung oder Hoch-

schulausbildung befinden oder  
- Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des Zweiten Buches erhalten.  

 Kinder vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres in Hö-
he von bis zu 20 Stunden wöchentlich.  

 Kinder, die das 3. Lebensjahr vollendet haben bis zum Schuleintritt, die statt oder ne-
ben einer Betreuung in einer Kindertagesstätte besonderen Bedarf an einer ergän-
zenden Förderung haben. 
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 Kinder im schulpflichtigen Alter bis zum 14. Lebensjahr, sofern sie einen besonderen 
Bedarf an einer ergänzenden Förderung haben. 

 

Lebt das Kind nur mit einem Erziehungsberechtigten zusammen, so tritt diese Person an die 
Stelle der Erziehungsberechtigten. Der Umfang der täglichen Betreuungszeit richtet sich 
nach dem individuellen Bedarf.  
 
Die Gewährung einer laufenden Geldleistung im Rahmen der Förderung der Kindertages-
pflege wird nur für die Betreuung von Kindern gewährt, wenn sie ihren gewöhnlichen Aufent-
halt im Kreis Rendsburg-Eckernförde haben. 
 
Antragsteller sind die Personensorgeberechtigten. Der Anspruch auf das Tagespflegegeld 
steht der Kindertagespflegeperson zu. 
 
8.2 Höhe der Geldleistung an die Kindertagespflegeperson 
 
Der Kreis Rendsburg-Eckernförde fördert die Kindertagespflege nach § 23 SGB VIII. Die 
Höhe der laufenden Geldleistung wird auf 3,50 € pro Betreuungsstunde und Kind festgesetzt. 
Kindertagespflegepersonen werden außerdem auf Antrag 
• die nachgewiesenen hälftigen Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung, 
• die nachgewiesenen Aufwendungen für Beiträge zu einer Unfallversicherung 
• die nachgewiesenen hälftigen Aufwendungen zu einer angemessenen Krankenversiche-
rung und Pflegeversicherung erstattet. 
 
Die Angemessenheit der Aufwendungen zur Alterssicherung orientiert sich am Mindestbei-
trag zur gesetzlichen Rentenversicherung (Mindestbemessungsgrundlage für freiwillig Versi-
cherte gemäß § 167 SGB VI in Verbindung mit dem Beitragsgesetz). 
 
Als angemessene Aufwendungen zur Unfallversicherung werden die jeweiligen Beiträge zur 
gesetzlichen Unfallversicherung für Tagespflegepersonen anerkannt (BGW Hamburg). 
Besteht eine Beitragspflicht zu einer Kranken- und Pflegeversicherung, gelten die nachge-
wiesenen Beiträge als angemessen. 
 
Die Förderung der Kindertagespflege nach diesen Richtlinien erfolgt ab Antragstellung. 
 
9. Kostenbeitrag der Erziehungsberechtigten 
 
Gemäß § 90 Abs. 1 SGB VIII werden für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förde-
rung in Kindertagespflege nach §§ 22 bis 24 SGB VIII in Verbindung mit § 25 Abs. 3 Kinder-
tagesstättengesetz Schleswig-Holstein Kostenbeiträge festgesetzt.  
 
Im Kreis Rendsburg-Eckernförde wird ein Kostenbeitrag von 3,50 € pro Betreuungsstunde 
und Kind festgelegt. Der Kostenbeitrag bei der Betreuung von Kindern unter drei Jahren re-
duziert sich um 1 Euro pro Betreuungsstunde. 
 
10. Ermäßigung bzw. Erlass des Kostenbeitrages für die Förderung in Kindertages-
pflege (Sozialstaffel) 
 
Familien mit geringerem Einkommen, deren Kinder in Tagespflege betreut und gefördert 
werden, erhalten eine Ermäßigung (§ 90 Abs. 1SGB VIII  in Verbindung mit § 25 Abs. 3 des 
Kindertagesstättengesetzes) bzw. wird der Kostenbeitrag ganz oder teilweise erlassen, wenn 
die Belastung den Eltern nicht zuzumuten ist (§ 90 Abs. 3 und 4 SGB VIII).  
Kinder, für die eine Ermäßigung bzw. der Erlass des Kostenbeitrages beantragt wird, müs-
sen ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Kreis Rendsburg-Eckernförde haben. 
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Maßgeblich für die Berechnung des Kostenbeitrages ist die Höhe des Einkommens  des 
Kindes oder Jugendlichen sowie der Elternteile und Geschwister, mit denen es bzw. er zu-
sammenlebt.  
 
Für die Feststellung der zumutbaren Belastung gelten die §§ 82 bis 85, 87, 88 und 92 a des 
Zwölften Buches entsprechend. Bei der Einkommensberechnung bleibt die Eigenheimzulage 
nach dem Eigenheimzulagengesetz außer Betracht.  
 
Die zumutbare Belastung wird über das Einkommen (§§ 82-84 SGB XII), die allgemeine Ein-
kommensgrenze (§ 85 SGB XII), den Einsatz des Einkommens über der Einkommensgrenze 
(§ 87 SGB XII) sowie darunter (§ 88 SGB XII) ermittelt.   
 
Die Einkommensgrenze wird nach § 85 Abs. 2 SGB XII ermittelt. Sie wird gebildet aus einem 
Grundbetrag in Höhe des zweifachen Eckregelsatzes, den angemessenen Kosten der Un-
terkunft und Heizung sowie einem Familienzuschlag.  
 
Außergewöhnliche Belastungen können auf Nachweis im Einzelfall geprüft und ggf. berück-
sichtigt werden.  
 
Empfänger von Leistungen nach dem SGB II und SGB XII sowie von Leistungen nach dem 
Asylbewerbergesetz (§ 2 und 3) erhalten bei Vorlage des Bescheides ohne Einzelfallberech-
nung eine 100 %-ige Ermäßigung.  
 
Übersteigt das Einkommen die ermittelte Einkommensgrenze, so ist aus dem Überstei-
gungsbetrag ein angemessener Teil aufzubringen. Für den Kreis Rendsburg-Eckernförde 
sind 80 % des Übersteigungsbetrages als Kostenbeitrag einzusetzen.  
 
Unabhängig von einer Ermäßigung des Kostenbeitrages tragen die Erziehungsberechtigten 
die Kosten der Verpflegung. 
 
10.1 Ermäßigungsstufen  
 
Hierbei werden folgende Ermäßigungsstufen für den so ermittelten Kostenbeitrag festgelegt: 
Bis zu 100 % der Einkommensgrenze =                                                100 % Ermäßigung 
Bis zu 105 % der Einkommensgrenze =                                                  75 % Ermäßigung 
Bis zu 110 % der Einkommensgrenze =                                                  50 % Ermäßigung 
Bis zu 115 % der Einkommensgrenze =                                                 25 % Ermäßigung  
Über 115 % der Einkommensgrenze =                                                    0 % Ermäßigung  
 
10.2 Geschwisterermäßigung  
 
Werden mehrere Kinder einer Familie gleichzeitig in Kindertageseinrichtungen und/oder in 
Kindertagespflege im Rahmen der Regelungen des Kreises Rendsburg-Eckernförde zur So-
zialstaffel betreut, ermäßigt sich der festgesetzte Kostenbeitrag in Reihenfolge des Alters der 
Kinder  
für das 2. Kind um            30 % 
für das 3. Kind um            60 % 
für jedes weitere Kind um 90 %. 
Der Träger der Kindertageseinrichtung setzt den Geschwisterbeitrag fest. Die dadurch ent-
stehenden Einnahmeausfälle übernimmt der Kreis Rendsburg-Eckernförde. 
 

 
11. Härtefallregelung 
In besonders begründeten Härtefällen kann unter Berücksichtigung der sozialen Verhältnisse 
des Einzelfalls von vorstehenden Richtlinien abgewichen werden, wenn die individuellen Be-
dürfnisse oder die Bedürfnisse der Erziehungsberechtigten dies rechtfertigen. 
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Die Richtlinien treten 01. August 2015 in Kraft. Gleichzeitig werden die Richtlinien vom  
1. August 2012 aufgehoben.   
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Richtlinien zur Förderung der Kindertagespflege 
Hinweise zur Änderung  
 

 

Familien mit geringerem Einkommen, deren Kinder in Tagespflege betreut und 

gefördert werden, erhalten eine Ermäßigung (Sozialstaffelregelung) in gleicher Weise 

wie bei dem Besuch einer Kindertageseinrichtung. 

Vor diesem Hintergrund ist eine Änderung der Richtlinien erforderlich. Gleichzeitig 

sind weitere Anpassungen vorgenommen worden. 

  

Hinweise zu den Änderungen:  
 
Abs. 1 Rechtsgrundlagen  
Die Rechtsgrundlagen wurden aktualisiert.  
 
Abs. 2 Anspruchsvoraussetzungen  
Es erfolgte eine Anpassung aufgrund gesetzlicher Neuregelungen - seit dem 1. 
August 2013 hat jedes Kind mit dem vollendeten ersten Lebensjahr einen Anspruch 
auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertagesstätte oder in der Kindertagespflege. 
 
Abs. 8.2 Höhe der Geldleistung an die Kindertagespflegeperson 
Mit Beschluss des Jugendhilfeausschuss vom 21.05.2014 wurde die laufende 
Geldleistung an Tagespflegepersonen ab 01.8.2014 auf 3,50 € erhöht. 
 
Abs. 9 bis 10.2 Kostenbeitrag bzw. Ermäßigung des Kostenbeitrages  
Neufassung der Sozialstaffelregelung analog der Regelungen für die Ermäßigung 
oder den Erlass von Teilnahmebeiträgen oder Gebühren für den Besuch in 
Kindertageseinrichtungen 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 18.11.2014

Mitteilungsvorlage

Federführend:
FB 4 Soziales, Arbeit und 
Gesundheit

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2014/445
öffentlich
18.11.2014
Jeske-Paasch, Susanne
Susanne Jeske-Paasch

Mitwirkend: Die Begründung der Nichtöffentlichkeit entnehmen 
sie bitte dem Sachverhalt.

Änderung von Aufgabenzuordnungen und Fachdienst-
/Fachgruppenbezeichnungen
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Hauptausschuss Kenntnisnahme
Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Kenntnisnahme

Finanzielle Auswirkungen:

keine

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 

2. Sachverhalt:  

Eine gemeinsame Überprüfung aller verantwortlichen Führungskräfte hat ergeben, dass zur  
Erhöhung der Leistungsqualität und Wirtschaftlichkeit 

1. Alle beim Kreis tätigen Ärztinnen und Ärzte (derzeit: Fachdienst Gesundheitsdienste 
(4.3) Fachgruppen Amtsärztlicher Dienst, Jugendärztlicher 
Dienst/Jugendzahnärztlicher Dienst, Gesundheitsschutz, Fachdienst 
Eingliederungshilfen und Sozialpsychiatrischer Dienst (4.1) Fachgruppe 
Eingliederungshilfe, Fachdienst Kinder, Jugend, Sport (3.1), Fachgruppe 
Eingliederungshilfen nach 35a SGB VIII ab 01.01.2015 im Fachbereich Soziales, 
Arbeit und Gesundheit, Fachdienst Gesundheitsdienste zusammengeführt sowie 

2. Die Aufgaben der Betreuungsbehörde (derzeit: Fachbereich Jugend und Familie, 
Fachdienst Unterhalt, Vormundschaften, Betreuungsbehörde) und des 
Sozialpsychiatrischen Dienstes ab 01.01.2015 im Fachbereich Soziales, Arbeit und 
Gesundheit Fachdienst Eingliederungshilfen und Sozialpsychiatrischer Dienst in einer 
Fachgruppe zusammengeführt  werden sollen.

Die Leistungsqualität der Zusammenführung wird erwartet insbesondere durch
Zu 1.: Vereinbarung von gemeinsamen Standards zur Aufgabenerledigung im Rahmen von 
Prozessbeschreibungen, Definition von Zielen und Kriterien zur Messung von Ergebnissen 
und Wirkungen, bessere Erreichbarkeit einer/s ärztlichen Ansprechpartners/-in, 
Zu 2.: Koordination von unterstützenden Systemen, verstärkten fachlichen Austausch, 
zeitnahe Reaktion und Zusammenarbeit beim fallbezogenen Wechsel der Hilfeart.
Die Wirtschaftlichkeit der Zusammenführung wird erwartet insbesondere durch
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Zu 1.: höhere Ressourcentransparenz durch eine klare Auftraggeber-
/Auftragnehmertrennung, effektiven Personaleinsatz durch gegenseitige Vertretungen, 
Verringerung des Erfordernisses des Einkaufs von Drittleistungen
Zu 2.: effektiven Personaleinsatz durch einen gemeinsamen Overhead und gegenseitige 
Vertretungen, Verringerung des Erfordernisses des Einkaufs von Drittleistungen.  

Die Änderung der Aufgabenzuordnung erfolgt im Rahmen des vereinbarten 
Personalkostenbudgets und erfordert keine zusätzlichen Stellen.

Die Verlagerung der Aufgaben der Betreuungsbehörde vom Fachbereich Jugend und 
Familie zum Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit macht die im 
Verwaltungsgliederungsplan, der als Anlage beigefügt ist,  rot dargestellten Änderungen der 
Fachdienst-/Fachgruppenbezeichnungen erforderlich.
Die Aufbauorganisation wird darüber hinaus nicht verändert.
Die Organisationsverfügung beinhaltet die beabsichtigten Änderungen.

Der Personalrat hat ein qualifiziertes Anhörungsrecht.

Anlage/n:

Entwurf Verwaltungsgliederungsplan mit Änderungen zum 01.01.2015
Entwurf Organisationsverfügung
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Kreis Rendsburg-Eckernförde 
Der Landrat 
Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit 

 
 
17.11.2014 
 

 

 
Entwurf 

 
 

Organisationsverfügung 
 
 
Die Aufbauorganisation der Kreisverwaltung Rendsburg-Eckernförde wird mit Wirkung 
vom 01.01.2015 wie folgt geändert: 
 

1. Die bisher im  Fachbereich 3, Fachdienst 3.2 angesiedelten Aufgaben der Be-
treuungsbehörde   werden in den  Fachbereich 4, Fachdienst 4.1 verlagert und 
dort mit den Aufgaben des sozialpsychiatrischen Dienstes in einer Fachgruppe 
unter der neuen Bezeichnung „Betreuungsbehörde und Sozialpsychiatrischer 
Dienst“  geführt. Die künftige Bezeichnung des Fachdienstes 4.1 wird „Eingliede-
rungshilfen, Betreuungsbehörde und Sozialpsychiatrischer Dienst“ lauten. 

 
2. Die bisher im Fachbereich 3, Fachdienst 3.1 angesiedelten ärztlichen Aufgaben 

werden in den Fachbereich 4, Fachdienst 4.3 verlagert und dort der Fachgruppe 
„Jugendärztlicher Dienst/Jugendzahnärztlicher Dienst“ zugeordnet.  

 
3. Die bisher im Fachbereich 4, Fachdienst 4.1 angesiedelten ärztlichen Aufgaben 

werden in den Fachbereich 4, Fachdienst 4.3 verlagert und dort der Fachgruppe 
„Amtsärztlicher Dienst“ zugeordnet.  

 
Die geänderte Verwaltungsstruktur ist dem beigefügten Verwaltungsgliederungsplan zu 
entnehmen. 
 
Die weiteren Organisationsgrundlagen des Kreises sind entsprechend zu ändern. 
 
Die für den Kreis Rendsburg-Eckernförde erlassenen Satzungen, Verordnungen, 
Dienst- und Geschäftsanweisungen, Richtlinien usw. sind bis zu deren Änderung sinn-
gemäß zugrunde zu legen. 
 
 
 
 
Dr. Rolf-Oliver Schwemer 
Landrat 
 
 
 
 
 
Anlage 

TOP 5



Verwaltungsgliederungsplan 

der Kreisverwaltung Rendsburg-Eckernförde 

Landrat 
Dr. Rolf-Oliver Schwemer 

 -200 

Fachbereich 4 

Soziales, Arbeit und 

Gesundheit 
Susanne Jeske-Paasch -638 

Fachbereich 2 

Umwelt, Kommunal- und 

Ordnungswesen 
Dr. Thilo Rohlfs -202 

Fachbereich 5 

Regionalentwicklung, Bauen 

und Schule 
Dr. Martin Kruse -476 

Fachdienst 5.1 

Gebäudemanagement  
Hans-Joachim Paulsen -514 

Fachdienst 2.1 

Allgemeine Ordnungsverwaltung 

und Verkehr 
Barbara Rennekamp -303 

 

Fachgruppe Ordnungswesen 
 

Fachgruppe Straßenverkehrs-/ 

Bußgeldbehörde 
 

Fachgruppe Zulassungs-/ 

Fahrerlaubnisbehörde 
 

Fachdienst 4.1 

Eingliederungshilfen,  

Betreuungsbehörde  und  

sozialpsychiatrischer Dienst 
Max-Detlef Schröder -342 

 

Fachgruppe Betreuungsbehörde 

 und sozialpsychiatrischer Dienst 
 

Fachgruppe Verwaltung 
 

Fachgruppe Hilfeplanung 
 

Fachbereich 3  

Jugend und Familie 

 
Norbert Schmidt -387 

Fachdienst 3.1 

Kinder, Jugend, Sport 
           Christina Mönke                        -482  

 

Fachgruppe Eingliederungshilfen nach  
 35 a SGB VIII und heilpädagogische 

Förderung von Kindern im Vorschulbereich 
 

Gleichstellungsbeauftragte 
Hannelore Salzmann-Tohsche                       -400 

Personalrat 
Vorsitzender: Hans-Joachim Krieger                -532 

Schwerbehindertenvertretung 
Thorsten Gilgenast                      -657 

Stabsstelle 02 

Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt 
Gerhard Litty                             -429 

Stabsstelle 05 

Finanzen 
Sabine Groeper                             -332 

Stabsstelle 04 

Koordinierungsstelle soziale 

Hilfen der schleswig-holsteinischen Kreise 
Andreas Nielsen                            -1204   

Fachbereich 1 

Zentrale Dienste 

 
Nina Fiedler -347 

Fachdienst 1.1 

Personal, Organisation und 

allgemeine Dienste 
Sigrid Holm -157 

(Vertretung Fachbereichsleitung) 
 

Fachgruppe Allgemeine Dienste 
 

Fachdienst 1.2 

IT-Service 
Svend Rix -589 

 

 

 

 

Fachdienst 2.4 

Veterinär- und Lebensmittelaufsicht 
Dr. Manuela Freitag -314 

 

Fachdienst 3.2 

Unterhalt, Amtsvormundschaften, 

Betreuungsbehörde 
Annegret Looft -413 

 

Fachgruppe Unterhaltsvorschuss 
 

Fachdienst 3.3 

Jugend- und Sozialdienst (JSD) 
Michael Wolf -374 

(Vertretung Fachbereichsleitung) 
 

Fachgruppe JSD Rendsburg 
 

Fachgruppe JSD Eckerförde 
 

Fachgruppe JSD Nortorf 
 

Fachgruppe Wirtschaftliche Jugendhilfe 
 

Fachdienst 4.2 

Soziale Sicherung 
Uwe Radant -452 

(Vertretung Fachbereichsleitung) 
 

Fachgruppe 

Allgemeine Rechtsangelegenheiten 
 

Fachgruppe 

Hilfe bei Pflegebedürftigkeit und Krankheit 
 

Fachgruppe 

Hilfe bei Einkommensdefiziten, 

Entschädigungen 
 

Fachdienst 4.3 

Gesundheitsdienste 
Dr. Armin Kalmbach                     -573 

 

Fachgruppe Amtsärztlicher Dienst 
 

Fachgruppe Verwaltung und Heimaufsicht 
 

Fachgruppe Jugendärztlicher Dienst/ 

Jugendzahnärztlicher Dienst 
 

Fachgruppe Gesundheitsschutz 
 

Fachdienst 5.2 

Bauaufsicht und Denkmalschutz 
Dr. Britta Siefken -474 

(Vertretung Fachbereichsleitung) 
 

Fachgruppe Bauaufsicht 1 
 

Fachgruppe Bauaufsicht 2 
 

Stand: 01.01.2015 
Telefon Kreishaus Rendsburg 

Zentrale: 04331 202-0 

Fachdienst 2.2 

Umwelt 
Michael Wittl -519 

 

Fachgruppe Wasserbehörde 
 

Fachgruppe Bodenschutz und Abfall 
 

Fachgruppe Untere Naturschutzbehörde 
 

Fachdienst 5.3 

Regionalentwicklung, Schul- 

und Kulturwesen 
         Volker Breuer         -480  

 

Fachgruppe Schule und Kultur 
 

Fachdienst 2.5 

Kommunalaufsicht und 

Feuerwehrwesen 
Kai Volkmann -364 

 

Fachgruppe Feuerwehr und 

Katastrophenschutz 
 

  

Untere Schulaufsicht 

Schulamt 
         Schulrat André Berg         -537  

           Schulrätin Anne Dube         -539 

Entwurf 
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Verwaltungsgliederungsplan 

der Kreisverwaltung Rendsburg-Eckernförde 

Landrat 
Dr. Rolf-Oliver Schwemer 

 -200 

Fachbereich 4 

Soziales, Arbeit und 

Gesundheit 
Susanne Jeske-Paasch -638 

Fachbereich 2 

Umwelt, Kommunal- und 

Ordnungswesen 
Dr. Thilo Rohlfs -202 

Fachbereich 5 

Regionalentwicklung, Bauen 

und Schule 
Dr. Martin Kruse -476 

Fachdienst 5.1 

Gebäudemanagement  
Hans-Joachim Paulsen -514 

Fachdienst 2.1 

Allgemeine Ordnungsverwaltung 

und Verkehr 
Barbara Rennekamp -303 

 

Fachgruppe Ordnungswesen 
 

Fachgruppe Straßenverkehrs-/ 

Bußgeldbehörde 
 

Fachgruppe Zulassungs-/ 

Fahrerlaubnisbehörde 
 

Fachdienst 4.1 

Eingliederungshilfen,  

Betreuungsbehörde  und  

sozialpsychiatrischer Dienst 
Max-Detlef Schröder -342 

 

Fachgruppe Betreuungsbehörde 

 und sozialpsychiatrischer Dienst 
 

Fachgruppe Verwaltung 
 

Fachgruppe Hilfeplanung 
 

Fachbereich 3  

Jugend und Familie 

 
Norbert Schmidt -387 

Fachdienst 3.1 

Kinder, Jugend, Sport 
           Christina Mönke                        -482  

 

Fachgruppe Eingliederungshilfen nach  
 35 a SGB VIII und heilpädagogische 

Förderung von Kindern im Vorschulbereich 
 

Gleichstellungsbeauftragte 
Hannelore Salzmann-Tohsche                       -400 

Personalrat 
Vorsitzender: Hans-Joachim Krieger                -532 

Schwerbehindertenvertretung 
Thorsten Gilgenast                      -657 

Stabsstelle 02 

Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt 
Gerhard Litty                             -429 

Stabsstelle 05 

Finanzen 
Sabine Groeper                             -332 

Stabsstelle 04 

Koordinierungsstelle soziale 

Hilfen der schleswig-holsteinischen Kreise 
Andreas Nielsen                            -1204   

Fachbereich 1 

Zentrale Dienste 

 
Nina Fiedler -347 

Fachdienst 1.1 

Personal, Organisation und 

allgemeine Dienste 
Sigrid Holm -157 

(Vertretung Fachbereichsleitung) 
 

Fachgruppe Allgemeine Dienste 
 

Fachdienst 1.2 

IT-Service 
Svend Rix -589 

 

 

 

 

Fachdienst 2.4 

Veterinär- und Lebensmittelaufsicht 
Dr. Manuela Freitag -314 

 

Fachdienst 3.2 

Unterhalt, Amtsvormundschaften 
Annegret Looft -413 

 

Fachgruppe Unterhaltsvorschuss 
 

Fachdienst 3.3 

Jugend- und Sozialdienst (JSD) 
Michael Wolf -374 

(Vertretung Fachbereichsleitung) 
 

Fachgruppe JSD Rendsburg 
 

Fachgruppe JSD Eckerförde 
 

Fachgruppe JSD Nortorf 
 

Fachgruppe Wirtschaftliche Jugendhilfe 
 

Fachdienst 4.2 

Soziale Sicherung 
Uwe Radant -452 

(Vertretung Fachbereichsleitung) 
 

Fachgruppe 

Allgemeine Rechtsangelegenheiten 
 

Fachgruppe 

Hilfe bei Pflegebedürftigkeit und Krankheit 
 

Fachgruppe 

Hilfe bei Einkommensdefiziten, 

Entschädigungen 
 

Fachdienst 4.3 

Gesundheitsdienste 
Dr. Armin Kalmbach                     -573 

 

Fachgruppe Amtsärztlicher Dienst 
 

Fachgruppe Verwaltung und Heimaufsicht 
 

Fachgruppe Jugendärztlicher Dienst/ 

Jugendzahnärztlicher Dienst 
 

Fachgruppe Gesundheitsschutz 
 

Fachdienst 5.2 

Bauaufsicht und Denkmalschutz 
Dr. Britta Siefken -474 

(Vertretung Fachbereichsleitung) 
 

Fachgruppe Bauaufsicht 1 
 

Fachgruppe Bauaufsicht 2 
 

Stand: 01.01.2015 
Telefon Kreishaus Rendsburg 

Zentrale: 04331 202-0 

Fachdienst 2.2 

Umwelt 
Michael Wittl -519 

 

Fachgruppe Wasserbehörde 
 

Fachgruppe Bodenschutz und Abfall 
 

Fachgruppe Untere Naturschutzbehörde 
 

Fachdienst 5.3 

Regionalentwicklung, Schul- 

und Kulturwesen 
         Volker Breuer         -480  

 

Fachgruppe Schule und Kultur 
 

Fachdienst 2.5 

Kommunalaufsicht und 

Feuerwehrwesen 
Kai Volkmann -364 

 

Fachgruppe Feuerwehr und 

Katastrophenschutz 
 

  

Untere Schulaufsicht 

Schulamt 
         Schulrat André Berg         -537  

           Schulrätin Anne Dube         -539 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 25.11.2014

Beschlussvorlage

Federführend:
Landrat

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2014/437
öffentlich
11.11.2014
Kurbjuhn, Uwe
Uwe Kurbjuhn

Mitwirkend: Die Begründung der Nichtöffentlichkeit 
entnehmen sie bitte dem Sachverhalt.

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Übertragung von Aufgaben der 
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten vom Kreis 
Rendsburg-Eckernförde auf den Kreis Dithmarschen
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Hauptausschuss Entscheidung
Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag den Abschluss des in der Anlage 1 
beigefügten unbefristeten öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Übertragung von 
Aufgaben der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten vom Kreis 
Rendsburg-Eckernförde auf den Kreis Dithmarschen.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt:  

Als mögliche Konsolidierungsmaßnahme zur Beschränkung von Aufwendungen und 
Ausschöpfung von Ertragsquellen empfiehlt das Innenministerium des Landes 
Schleswig-Holstein seit Jahren, zuletzt gemäß Erlass vom 31.03.2014 zur 
Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen, eine 
Zusammenarbeit der Kreise und kreisfreien Städte im Bereich der Bußgeldbehörden.

Die Kreise Dithmarschen und Steinburg praktizieren seit dem 01.01.2010 eine 
Kooperation der Bußgeldstellen. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat sich gemäß 
Vertrag vom 11./19.12.2012 zunächst befristet für die Dauer von zwei Jahren dieser 
Kooperation angeschlossen. Seit dem 01.01.2013 werden die Aufgaben der 
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten mit Ausnahme der 
Verkehrsangelegenheiten für den Kreis Rendsburg-Eckernförde durch den Kreis 
Dithmarschen wahrgenommen. 
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Vor Ablauf der zweijährigen Probephase ist nunmehr zu entscheiden, ob die 
Kooperation fortgesetzt werden soll.

Aus Sicht der Verwaltung hat sich die interkommunale Zusammenarbeit bewährt. 
Durch die mit der Kooperation einhergehende Bündelung der zuvor auf eine Vielzahl 
von Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern verteilten Aufgaben auf eine zentrale 
Stelle konnte eine effektivere und wirtschaftlichere Aufgabenwahrnehmung im 
Bereich der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten erzielt werden. Zudem zeichnet 
sich die Bußgeldstelle des Kreises Dithmarschen durch ein hohes Maß an 
Professionalität bei der Aufgabenwahrnehmung aus, was nicht zuletzt Ergebnis der 
seit Jahren bestehenden Kooperation mit einem weiteren Kreis ist.

Für den Kreis Rendsburg-Eckernförde stellen sich die Ergebnisse wie folgt dar:

 Die Anzahl der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren konnte 
gegenüber den Jahren 2011 und 2012 nahezu verdoppelt werden. Belief sich 
die Anzahl dieser Verfahren in 2011 auf 201 Verfahren und in 2012 auf 314 
Verfahren, so wurden im Jahr 2013 im Rahmen der Kooperation 503 
Verfahren bearbeitet. Für 2014 ist nochmals mit einer weiteren Steigerung auf 
geschätzt 510 Verfahren zu rechnen.

 Die Erhöhung der Fallzahlen wirkt sich auch auf die Summe der rechtskräftig 
festgesetzten Bußgelder aus.  Während im Jahr 2011 Bußgelder in einer 
Gesamthöhe von rund 30.000 Euro und im Jahr 2012 in einer Gesamthöhe 
vom rund 80.000 Euro (darunter ein „atypisches“ Bußgeld über 35.000 Euro) 
rechtskräftig festgesetzt wurden, konnten im Jahr 2013 Bußgelder in einer 
Gesamthöhe von über 100.000 Euro rechtskräftig festgesetzt werden. Für das 
Jahr 2014 wird mit einer Steigerung auf rund 130.000 Euro gerechnet.

 Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen sind auch die Kostenerstattungen an den 
Kreis Dithmarschen gestiegen. Wurde seinerzeit – aufgrund der geringer 
veranschlagten Fallzahlen – eine Gesamterstattung von 56.520 Euro (314 
Fälle x 180 Euro Fallkostenpauschale) kalkuliert, so sind dem Kreis 
Dithmarschen für das Jahr 2013 tatsächlich Kosten in Höhe von 90.540 Euro 
(503 Fälle x 180 Euro Fallkostenpauschale) erstattet worden.

Auf die Anlage 2 „Entwicklung Fallzahlen und Erträge OWi-Verfahren“ wird 
ergänzend Bezug genommen.

Von daher ist festzustellen, dass sowohl die jährlichen Fallzahlen als auch die Höhe 
der rechtskräftig festgesetzten Bußgelder wesentlich gestiegen sind. Damit einher 
geht eine wesentlich konsequentere Ahndung von Verstößen gegen 
bußgeldbewehrte Vorschriften.

Zwar sind auch die an den Kreis Dithmarschen zu leistenden Kostenerstattungen 
gestiegen. Allerdings wird der höhere Aufwand überkompensiert durch die 
gestiegenen Erträge aus Bußgeldern.

Im Rahmen der Evaluierung sind mit dem Kreis Dithmarschen folgende Änderungen 
am Vertrag ausgehandelt worden:
 

 Der Vertrag soll nunmehr auf unbestimmte Zeit abgeschlossen werden. Er 
kann erstmalig zum 31.12.2016 zum Ende eines jeden Kalenderjahres 
gekündigt werden.
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 Der bisherige Vertrag sieht eine Kostenpauschale von 180 Euro pro Fall vor. 
Diese feste Pauschale soll zukünftig durch eine „flexible“ Fallkostenpauschale 
nach § 3 Absatz 2 des Vertragsentwurfes ersetzt werden. Diese wird nach 
Ablauf des Kalenderjahres aufgrund der in dem Kalenderjahr tatsächlich 
entstandenen Fallzahlen sowie der Jahresaufwendungen an Personal-, Sach- 
und Gemeinkosten ermittelt. Auf der Grundlage der Zahlen für das Jahr 2013 
ergibt sich daraus eine reduzierte Fallkostenpauschale von 172,03 Euro.

 Zudem soll zukünftig in Fällen, bei denen das Ermittlungsverfahren eingestellt 
werden muss, weil kein Verantwortlicher ermittelt werden kann, dem Kreis 
Rendsburg-Eckernförde keine Fallkostenpauschale mehr in Rechnung gestellt 
werden. Gegenüber dem bisherigen Vertrag hätte auf diese Weise im Jahr 
2013 nicht in 503 Verfahren, sondern lediglich in 460 Verfahren eine 
Fallkostenpauschale gezahlt werden müssen.

 Die aufgezeigten Vertragsänderungen hätten zur Folge, dass dem Kreis 
Dithmarschen im Jahr 2013 anstelle des tatsächlich gezahlten 
Erstattungsbetrages in Höhe von 90.540 Euro lediglich Kosten in Höhe von 
79.133,80 Euro (460 Fälle x 172,03 Euro Fallkostenpauschale) hätten erstattet 
werden müssen. Siehe hierzu auch die Anlage 3 „Entwicklung der 
Überschüsse“.

 
Im Rahmen der Evaluierung ist als Alternative zur Fortsetzung der Kooperation mit 
dem Kreis Dithmarschen auch geprüft worden, ob der Kreis Rendsburg-Eckernförde 
die Aufgabe in Eigenregie genauso wirtschaftlich und effektiv wahrnehmen kann. 
Ergebnis dieser Prüfung ist, dass der Aufwand für den Kreis Rendsburg-Eckernförde 
rund 15 % höher sein würde, wenn die Ordnungswidrigkeitenverfahren in Eigenregie 
in einer zentralen Bußgeldstelle in annähernd gleicher Qualität bearbeitet werden 
würden.

Deshalb wird vorgeschlagen, die bisher befristete Kooperation mit den 
vorgeschlagenen vertraglichen Änderungen fortzusetzen.

Nach § 83 Mitbestimmungsgesetz hat der Vorsitzende des Personalrats bei der 
Beratung ein qualifiziertes Anhörungsrecht.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sachverhalt. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass in den 
Haushaltsplanentwurf 2015 sowohl gesteigerte Erträge aufgrund des erwarteten 
Bußgeldaufkommens als auch erhöhte Aufwendungen aufgrund der steigenden 
Kostenerstattung an den Kreis Dithmarschen veranschlagt sind.

Anlage/n:

 Anlage 1 – Kooperationsvertrag OWi Verfahren_Kreis Dithmarschen
 Anlage 2 – Entwicklung Fallzahlen und Erträge OWi-Verfahren
 Anlage 3 – Entwicklung der Überschüsse
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Rendsburg, 17.11.2014

Jahr 2011 Jahr 2012 Jahr 2013

Prognose

Jahr 2014 

davon 449 

Fälle bis 

17.11.2014

201 314 503 510

Kooperation zur Übertragung von Aufgaben der Ahndung und Verfolgung von 

Ordnungswidrigkeiten vom Kreis Rendsburg-Eckernförde auf den Kreis Dithmarschen

In den Jahren 2011 und 2012 wurden die Fälle direkt beim Kreis Rendsburg-Eckernförde bearbeitet. 

Danach erfolgte die Bearbeitung durch den Kreis Dithmarschen.

Entwicklung der Fallzahlen
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Entwicklung der Soll-Erträge aus rechtskräftigen Bußgeldverfahren

Jahr 2011 Jahr 2012 Jahr 2013

Prognose 

Jahr 2014 

davon 

118.194 € bis 

17.11.2014

30.829 € 81.026 € 101.629 € 130.000 €

Kooperation zur Übertragung von Aufgaben der Ahndung und Verfolgung von 

Ordnungswidrigkeiten vom Kreis Rendsburg-Eckernförde auf den Kreis Dithmarschen
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 04.11.2014

Beschlussvorlage

Federführend:
Landrat

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2014/397-002
öffentlich
04.11.2014
Kurbjuhn, Uwe
Uwe Kurbjuhn

Mitwirkend: Die Begründung der Nichtöffentlichkeit 
entnehmen sie bitte dem Sachverhalt.

Konzept zur Sicherung der Handlungsfähigkeit des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde für die Jahre 2014 bis 2016
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Hauptausschuss Entscheidung
Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag, den mit der Vorlage VO/2014/397 zur Sitzung 
des Hauptausschusses am 30.10.2014 vorgelegten Beschlussvorschlag zum Konzept zur 
Sicherung der Handlungsfähigkeit des Kreises Rendsburg-Eckernförde für die Jahre 2014 
bis 2016 wie folgt zu ändern:

In Baustein III. Ziffer 6. wird die Bezeichnung der Maßnahme geändert in 
„Verkehrsinfrastruktur in der Baulast des Kreises (Straßen, Brücken und Radwege) 
sicherstellen“.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 

entfällt

2. Sachverhalt:  

Aufgrund der Sitzung des Hauptausschusses am 30.10.2014 wird der Beschluss, wie im 
Beschlussvorschlag aufgeführt, geändert.

Darüber hinaus wurden zur Vorlage VO/2014/397 von der Kreistagsfraktion Bündnis 90 / Die 
Grünen folgende Änderungswünsche mitgeteilt:

1. Seite 1 der Beschlussvorlage II. erster Satz streiche: derzeitigen Kreisumlage setze: 
möglichst niedriger

2. Seite 2 III. Ergänze nach 7. Neuer Punkt 8. Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur / des 
IT-Konzeptes

3. Seite 2 III. Ergänze nach 8. Neuer Punkt 9. Gestaltung des Übergang Schule – Beruf
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Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n:

keine
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 07.11.2014

Beschlussvorlage

Federführend:
S 05 Stabsstelle Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2014/430
öffentlich
06.11.2014
Groeper, Sabine
Sabine Groeper

Mitwirkend: Die Begründung der Nichtöffentlichkeit 
entnehmen sie bitte dem Sachverhalt.

Haushaltsangelegenheiten;
Überplanmäßige Aufwendungen 2014 Rettungsdienst
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Hauptausschuss Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss stimmt den überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe 
von 65.918,13 € im Teilhaushalt 127101 – Rettungsdienstangelegenheiten – im Haushalt 
2014 zu. 

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 

2. Sachverhalt:  

Mit Schreiben vom 23.09.2014 hat die Landeshauptstadt Kiel die Abrechnung der Ist-Kosten 
2013 für die Integrierte Regionalleitstelle Mitte vorgelegt. Danach sind 2013 anteilige Kosten 
in Höhe von 876.243,04 € durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde zu tragen, hiervon 
wurden bereits Abschläge in Höhe von 810.324,91 € geleistet, so dass noch eine 
Nachzahlung in Höhe von 65.918,13 € für 2013 zu leisten ist. Aus dem Jahr 2013 stehen 
keine Mittel zur Begleichung dieser Forderung zur Verfügung, daher sind überplanmäßige 
Aufwendungen in der genannten Höhe zu leisten. Der Haushalt 2014 ist mit 924.900 € 
auskömmlich für die angeforderten Abschläge in Höhe von 924.887,98 € kalkuliert.

Nach § 95 d Gemeindeordnung (GO) in Verbindung mit § 57 Kreisordnung (KrO) sind über- 
und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie 
unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Innerhalb des Fachbereiches stehen 
keine ausreichenden Mittel zur Deckung zur Verfügung. Nach § 7 Abs. 3 der 
Budgetregelungen vom 12.12.2012 entscheidet der Hauptausschuss bei 
Budgetüberschreitungen über 50.000 €, wenn ein Ausgleich innerhalb des Budgets eines 
Fachbereiches nicht möglich ist. 

Finanzielle Auswirkungen:

Ja, siehe Sachverhalt
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Anlage/n:
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 19.11.2014

Beschlussvorlage

Federführend:
FD 3.1 Kinder, Jugend, Sport

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2014/442
öffentlich
17.11.2014
Mönke, Christina
Annelene Schlüter

Mitwirkend: Die Begründung der Nichtöffentlichkeit 
entnehmen sie bitte dem Sachverhalt.

Haushaltsangelegenheiten 2014
Überplanmäßige Ausgaben im Teilhaushalt 361101
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Hauptausschuss Beratung

Beschlussvorschlag:
Der Hauptausschuss stimmt den überpanmäßigen Ausgaben im Teilhaushalt 361101 
zu.

Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
./.

Sachverhalt:  
Gemäß der Richtlinien des Kreises Rendsburg-Eckernförde für die Ermäßigung oder 
Übernahme von Teilnahmebeiträgen oder Gebühren für den Besuch in 
Kindertageseinrichtungen (Sozialstaffelregelung) gemäß § 25 
Kindertagesstättengesetz Schleswig-Holstein erhalten Familien mit geringerem 
Einkommen und Familien mit mehreren Kindern in Kindertageseinrichtungen auf 
Antrag eine Ermäßigung des Teilnahmebeitrages oder der Gebühr. Die hierdurch 
entstehenden Einnahmeausfälle übernimmt der Kreis.

Im Haushalt 2014 sind für die Aufwendungen im Bereich der Sozialstaffel 3,7 Mio 
Euro eingestellt. Nach dem Jahresabschluss 2013 sowie der Hochrechnungen im 
laufenden Jahr werden sich die Gesamtaufwendungen für 2014 im Bereich der 
Sozialstaffel auf 4.230.000 € belaufen. Für einen Teil der Mehraufwendungen stehen 
Mittel zur Deckung im Budget der Kindertagestätten zur Verfügung. Die 
überplanmäßigen Ausgaben belaufen sich auf 277.000 €.

Für den Fall, dass eine Deckung innerhalb des Fachdienstes nicht erreicht werden 
kann, wird um Zustimmung zu den überplanmäßigen Ausgaben gebeten. 

Christina Mönke 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 19.11.2014

Beschlussvorlage

Federführend:
FD 3.1 Kinder, Jugend, Sport

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2014/441
öffentlich
18.11.2014
Mönke, Christina
Annelene Schlüter

Mitwirkend: Die Begründung der Nichtöffentlichkeit 
entnehmen sie bitte dem Sachverhalt.

Haushaltsangelegenheiten 2014
Überplanmäßige Ausgaben im Teilhaushalt 365101
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Hauptausschuss Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der Hauptausschuss stimmt den überplanmäßigen Ausgaben im Teilhaushalt 
365101 zu. 

Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
./.

Sachverhalt:  

Der Hauptausschuss hat mit Zustimmung des Kreistages 2008 beschlossen, den 
Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren mit 10 % der Bundes- 
bzw. Landesförderung zu fördern und entsprechende Mittel im Haushalt bereit zu 
stellen. 

Im Haushalt 2014 sind keine Mittel auf dem vorhandenen Titel mehr eingestellt 
worden, da bei der Haushaltsplanung nicht feststand, dass eine Aufstockung der 
laufenden Förderprogramme durch das Land erfolgen würde und daraus bewilligte 
Maßnahmen bereits 2014 abgeschlossen und ausgezahlt werden mussten.

Für bereits bewilligte Fördermaßnahmen aus den laufenden Förderprogrammen sind 
überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 120.000 € entstanden. 

Der Ausgleich der überplanmäßigen Ausgaben kann voraussichtlich innerhalb des 
Fachdienstes erfolgen.

Für den Fall, dass eine Deckung innerhalb des Fachdienstes nicht erreicht werden 
kann, wird um Zustimmung zu den überplanmäßigen Ausgaben gebeten.

Christina Mönke
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Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n:
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 30.10.2014

Beschlussvorlage

Federführend:
FB 3 Jugend und Familie

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2014/421
öffentlich
28.10.2014
Mönke, Christina
Annelene Schlüter

Mitwirkend: Die Begründung der Nichtöffentlichkeit 
entnehmen sie bitte dem Sachverhalt.

Haushalt 2015 
Beteiligung des Kreises an der Bundes-bzw. Landesförderung für 
investive Maßnahmen beim Ausbau U 3
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Jugendhilfeausschuss Beratung
Hauptausschuss Beratung
Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Auf Empfehlung des Jugendhilfeausschusses beschließt der Kreistag,

a) in den Haushalt 2015 die Summe von 320.000 € für eine Beteiligung des 
Kreises an den bereits bewilligten Maßnahmen einzustellen,

b) dass bei eventuell nachfolgenden Bundes- bzw. Landesprogrammen  keine 
zusätzliche Förderung durch den Kreis mehr erfolgen soll. 

Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
./.

Sachverhalt:  
Der Kreistag hat 2008 beschlossen, den Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder 
unter drei Jahren mit 10 % der Bundes- bzw. Landesförderung zu fördern und 
entsprechende Mittel im Haushalt bereit zu stellen.

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat 
über das Bundesinvestitionsprogramm 
für die Zeit von 2008 bis 2013 einen Verfügungsrahmen von                    7.235.000,00 €
für die Zeit von 2013 bis 2014 einen Verfügungsrahmen von                    2.183,618,86 €

über die Landesinvestitionsprogramme
für die Zeit von 01.01.2011-30.06.2012 einen Verfügungsrahmen von     4.061.155,98 €
für die Zeit vom 01.07.2012-30.06.2014 einen Verfügungsrahmen von    1.270.639,30 €
Erweiterung des Verfügungsrahmens um                                                     928.000,00 €

für Maßnahmen zur Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren 
im Kreis erhalten. 
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An diesen Maßnahmen hat der Kreis sich mit 10 % der Bundes- bzw. 
Landesförderung beteiligt. 

Im Entwurf des Haushalts 2015 sind in Abhängigkeit zu bereits bewilligten 
Maßnahmen 320.000 € für eine Beteiligung des Kreises berücksichtigt. 

Es wird vorgeschlagen, dass für eventuell nachfolgende Bundes- bzw. 
Landesprogramme keine zusätzliche Förderung durch den Kreis mehr erfolgen 
sollte. 

Christina Mönke 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 25.11.2014

Beschlussvorlage

Federführend:
S 05 Stabsstelle Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2014/448
öffentlich
25.11.2014
Groeper, Sabine
Sabine Groeper

Mitwirkend: Die Begründung der Nichtöffentlichkeit 
entnehmen sie bitte dem Sachverhalt.

Haushaltsangelegenheiten;
Überplanmäßige Aufwendungen 2014 Soziale Sicherung
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Hauptausschuss Beratung

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss stimmt den überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe 
von rd. 250.000 € im Budget 42301 – Soziale Sicherung – im Haushalt 2014 zu.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 

2. Sachverhalt:  
Für 2014 werden aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen und dadurch bedingt 
höherer Transferaufwendungen insbesondere bei den Leistungsberechtigten der 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie bei den Hilfen an 
Asylbewerber Mehraufwendungen erwartet. Die Veränderungen betreffen die 
Teilleistungen 311101 (Hilfe zum Lebensunterhalt), 311201 (Hilfe zur Pflege), 
311601 (Grundsicherung im Alter) und 313101 (Hilfen für Asylbewerber). Es wird mit 
folgenden Veränderungen gerechnet:

Voraussichtlicher Mehraufwand Hilfe zum Lebensunterhalt, 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie 
Hilfen für Asylbewerber

2.750.000

Abzüglich voraussichtliche Mehrerträge bei Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung sowie Hilfen für 
Asylbewerber

 -2.150.000

Abzüglich voraussichtlicher Minderaufwand bei Hilfe zur 
Pflege

-350.000

Voraussichtlich zusätzlich benötigte Mittel 250.000

Nähere Angaben zur teilweisen Deckung des Mehraufwandes können aus dem als Anlage 
beigefügten Antrag entnommen werden.

Finanzielle Auswirkungen:
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Siehe Sachverhalt

Anlage/n:
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 26.11.2014

Beschlussvorlage

Federführend:
S 05 Stabsstelle Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2014/446
öffentlich
20.11.2014
Groeper, Sabine
Sabine Groeper

Mitwirkend: Die Begründung der Nichtöffentlichkeit 
entnehmen sie bitte dem Sachverhalt.

Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2015
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Hauptausschuss Beratung

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag,

1. die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 in der Fassung der beigefügten 
Veränderungsliste (Stand: 25.11.2014) und der in der Sitzung gefassten Beschlüsse 
sowie 

2. den Stellenplan in der Fassung der beigefügten Änderungsliste sowie der in der 
Sitzung gefassten Beschlüsse zu beschließen und

3. den geänderten Budgetzuschnitten für 2015 in der Fassung der beigefügten 
Budgetübersicht (Stand: 25.11.2014) zu zustimmen.  

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 

2. Sachverhalt:  

Personalbudget

Das Personalbudget 2015 beläuft sich auf 29.267.100 € (siehe Haushaltsentwurf 2015 
Vorbericht Seite 10-12). Folgende Änderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf 2015 
haben sich im Rahmen der Haushaltsberatungen ergeben.:

Fachbereich Maßnahme Betrag Bemerkung
Fachbereich 2 1 Stelle Koordinierung der dezentralen 

Betreuung von Asylbewerbern/innen auf 2 
Jahre befristet

55.000 SoGA 13.11.2014

Fachbereich 2 1 Stelle Verwaltungskraft zur Verstärkung 
der Ausländerbehörde auf 2 Jahre befristet

55.000 SoGA 13.11.2014

Fachbereich 3 0,5 Stelle Aufbau einer pädagogischen 
Fachberatung der Mitarbeiter/innen in den 

27.700 Finanzierung aus 
übertragenen Mitteln des 
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Kindertagesstätten des Kreises Landes JHA 12.11.2014
Antrag und Beschluss 
JHA sind als Anlage 1 
beigefügt – Betrag noch 
nicht in der 
Änderungsliste 
enthalten

Fachbereich 3 1 Stelle Koordinierung, Betreuung und 
fachliche Förderung der Schulsozialarbeit 
sowie der Zusammenarbeit zwischen Schule 
und Jugendhilfe

55.500 Finanzierung aus 
übertragenen Mitteln des 
Landes JHA 12.11.2014
Antrag und Beschluss 
JHA sind als Anlage 1 
beigefügt – Betrag noch 
nicht in der 
Änderungsliste 
enthalten

Fachbereich 5 0,5 Stelle Umsetzung der Neuregelungen für 
das Tariftreue- und Vergabegesetz 
Schleswig-Holstein

21.000 Gegenfinanzierung aus 
Konnexitätsmitteln                                                                                                                                                                                                                         
UBA 12.11.2014

Fachbereich 5 0,5 Stelle Umsetzung der Neufassung der 
Landesverordnung über die Bildung von 
Gutachterausschüssen und die Ermittlung 
von Grundstückswerten 

27.300 Gegenfinanzierung aus 
Konnexitätsmitteln
UBA 12.11.2014

Fachbereich 5 1 Stelle Demografischer Wandel 
(Daseinsvorsorge/Kreisentwicklungsplanung) 
auf 3 Jahre befristet 

55.000 SoGA 13.11.2014

296.500
 
Unter  Berücksichtigung der aufgeführten Änderungen würde sich das Personalbudget 2015 
auf 29.563.600 € belaufen.

Anträge zum Haushalt 2015

1. Zusätzliche Planstelle und Anhebung gedeckeltes Personalbudget für IT-
Service – Antrag CDU vom 13.11.2014 (Anlage 2 )
Die Hochrechnung einer EG 12-Stelle Stufe 3 hat einen Betrag von 80.100 € 
ergeben.

2. Einrichtung 0,5 Planstelle ÖPNV und Schülerbeförderung (Bildungstarif) – 
Antrag CDU – Tim Albrecht - und Stellungnahme Fachbereich 
Regionalentwicklung, Bauen und Schule vom 20.11.2014 (Anlage 3)
Der Antrag lautet folgendermaßen: „Es wird eine halbe Personalstelle EG 8, befristet 
auf drei Jahre, zur Betreuung des ÖPNV und der Schülerbeförderung eingerichtet. 
Der Personaldeckel wird um 30.000 € erhöht. Im Teilhaushalt 241101 
Schülerbeförderung wird der Ansatz des Bildungstarifes von 440.000 € auf 410.000 € 
gesenkt.“ Die Stellungnahme des Fachbereiches Regionalentwicklung, Bauen und 
Schule vom 20.11.2014 geht von Personalkosten in Höhe von 26.100 € für die Stelle 
aus.

3. Zuschüsse an Tierschutzvereine – Antrag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 
11.11.2014 (Anlage 4)
Im Teilhaushalt 122102 – Veterinäraufsicht sind in der Zeile 15 des 
Haushaltsentwurfs 3.100 € Zuschüsse an Tierschutzvereine enthalten. Der Umwelt- 
und Bauausschuss hat sich in seiner Sitzung am 12.11.2014 mit der Thematik 
befasst und sich für die Bereitstellung der Mittel ausgesprochen. 
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4. Anhebung des Zuschusses für Aktivgruppe Droge 70 – Antrag BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN (Anlage 5)
Im Teilhaushalt 331102 – Suchtberatung ist  in der Zeile 15 des Haushaltsentwurfs 
ein Zuschuss an die „Droge 70“ in Höhe von 20.000 € vorgesehen.

 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015

Der Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2015 ist von den Fachausschüssen des Kreistages beraten worden. Die von den 
Fachausschüssen beschlossenen Änderungen des Haushaltsentwurfes sowie die 
Änderungen, die sich aus dem 2. und 3. Haushaltserlass vom 31.10.2014 bzw. 21.11.2014 
ergeben haben, sind in der als Anlage 6 beigefügten Veränderungsliste zusammengefasst 
(Stand: 25.11.2014).

Aus der beigefügten Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf der Verwaltung ergeben sich 
folgende Festsetzungen für die Haushaltssatzung (Anlage 7).

Stand 
Verwaltungsentwurf

Stand
Veränderungsliste 
25.11.2014

Im Ergebnisplan
Gesamtbetrag der Erträge 310.482.400 315.135.500
Gesamtbetrag der Aufwendungen 307.976.000 311.606.100
Jahresüberschuss 2.506.400 3.529.400
Im Finanzplan
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit

301.543.900 303.889.800

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit

297.461.100 301.145.000

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit und 
Finanzierungstätigkeit 

3.415.100 3.415.100

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit und 
Finanzierungstätigkeit

5.521.200 5.521.200

Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen 

0 0

Gesamtbetrag der 
Verpflichtungsermächtigungen

0 0

Höchstbetrag der Kassenkredite 20.000.000 20.000.000
Gesamtzahl der im Stellenplan 
ausgewiesenen Stellen

611,57 594,48

Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage 31 v.H. 31 v.H.

Stellenplan 2015

Nach dem Stellenplanquerschnitt ergibt sich im Verwaltungsentwurf 2015 eine Gesamtzahl 
von 611,57 Stellen. Nach der als Anlage 8  beigefügten Änderungsliste zum 
Stellenplanentwurf ergibt sich eine Veränderung von insgesamt –17,09 Stellen, so dass die 
Gesamtzahl der Stellen für 2015 594,48 Stellen beträgt. Hierin sind die Stellen, die sich aus 
den Beschlüssen zum Personalbudget 2015 in der Sitzung des Hauptausschusses ergeben, 
noch nicht enthalten.
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Budgetzuschnitte 

Bedingt durch organisatorische Veränderungen war es notwendig, bei den Budgets 2015 
Veränderungen vorzunehmen. Die Budgetübersichten sind als Anlage 9 beigefügt.

Die Teilhaushalte 126101 Brandschutz und 128101 Katastrophenschutz wurden aus dem 
Budget 21101 Ordnungswesen und Verkehr herausgenommen und in einem neuen Budget 
25103 Brand- und Katastrophenschutz zusammengefasst, das dem Fachdienst 
Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen zugeordnet wurden. Ebenso wurde das Budget 
21301 Rettungsdienst dem Fachdienst Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen zugeordnet 
und wird als 25301 Rettungsdienst geführt.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe beigefügte Veränderungslisten

Anlage/n:
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Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2015

Erträge Aufwendungen

Nr. Seite
Teil-

Leistung
Zeile Konto Bezeichnung Haushalt

2015

neuer

Betrag

2015

Haushalt

2015

neuer

Betrag

2015

Differenz

Erträge

Differenz

Aufwendunge

n

Beschluss Bemerkung 

THH 111203 - Schulaufsicht

1 123 1112-3-000 13 52712 Bildungsportal zum Thema "Schule - Beruf" 0 12.000 12.000

Ausschuss für 

Schule, Sport, 

Kultur und 

Bildung am 

24.11.2014

Einrichtung eines Bildungsportals zum Thema 

"Schule - Beruf".

Zweckbindung für die Einrichtung eines 

Bildungsportals.

THH 111403 - Liegenschaftsmanagement 

2 148 1114-3-000 2 4141 Konnexitätsmittel TTG 27.300 27.300

Umwelt- und 

Bauausschuss 

vom 12.11.14

Gewährung von Konnexitätsmitteln; Grundlage 

des Letter of Intent vom 09.12.2013, hier: 

Tariftreuegesetz und Gutachterausschuss

3 148 1114-3-034 13 52414 Bewirtschaftungskosten Reinigung 106.000 87.000 -19.000

Umwelt- und 

Bauausschuss 

vom 12.11.14

Anpassung aus aktuellem Sachstand

THH 122101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

4 180 1221-1-070 11 5011 Personalaufwendungen 55.000

Sozial- und 

Gesundheitsauss

chuss vom 

13.11.14

Erhöhung des Gesamtpersonalkostenbudgets 

unter Bezugnahme auf Zf. 4 des KT-Beschlusses 

vom 28.06.2010 für eine auf zwei Jahre befristete 

Vollzeitstelle "Verwaltungskraft zur Verstärkung 

der Ausländerbehörde"

SoGA 13.11.2014

THH 127101 - Rettungsdienstangelegenheiten

5 206 1271-1-000 6 4486 Erstattung Betriebskosten Leitstelle 750.000 765.000 15.000

6 206 1271-1-000 16 5452
Erstattung Personal- und Sachkosten IRLS-

Mitte
924.900 1.058.400 133.500

THH 233108 - Berufschulangelegenheiten

7 247 2331-8-000 16 5457 Erstattung an private Unternehmen (DEULA) 58.500  3.500  -55.000  

Ausschuss für 

Schule, Sport, 

Kultur und 

Bildung am 

24.11.2014

Verlagerung der HH-Mittel in den TP 233202 

"BBZ am NOK" (siehe Zeile 7)

THH 233202 - Bildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

8 255 2332-2-000 15 5315
Zuschuss an verb. Unternehmen 

(Budgetbetrag BBZ am NOK)
1.285.900  1.340.900  55.000  

Ausschuss für 

Schule, Sport, 

Kultur und 

Bildung am 

24.11.2014

Verlagerung von HH-Mitteln aus dem TP 233108 

"Berufsschulangelegenheiten" für den 

ausgelagerten Berufsschulunterricht an der 

DEULA (siehe Zeile 6)

THH 241101 - Schülerbeförderung

9 259 2411-1-000 15 5318
Schülerbeförderungskosten an dänische 

Schulen 
4.403.600  4.340.000  -63.600  

Regionalentwickl

ungsausschuss 

vom 13.11.14

Die Förderung der dänischen Schulen wird 

eingestellt.

THH 311201 - Hilfe zur Pflege

10 309 3112-1-010 16 52915 Ambulante (häusliche) Pflege -34.000 -39.000 5.000

Sozial- und 

Gesundheitsauss

chuss vom 

13.11.14

Informationsveranstaltung "Bündnis Vereinbarkeit 

von Pflege und Beruf" 

SoGA 13.11.2014

Anforderung Landeshauptstadt Kiel gem. 

Schreiben vom 23.09.2014
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Erträge Aufwendungen

Nr. Seite
Teil-

Leistung
Zeile Konto Bezeichnung Haushalt

2015

neuer

Betrag

2015

Haushalt

2015

neuer

Betrag

2015

Differenz

Erträge

Differenz

Aufwendunge

n

Beschluss Bemerkung 

THH 312104 - Jobcenter SGB II Verwaltungskosten

11 352 3121-4-000 16 5455 Kommunaler Finanzierungsanteil -1.900.000 -1.970.300 70.300

Sozial- und 

Gesundheitsauss

chuss vom 

13.11.14

Höherer kommunaler Finanzierungsanteil wg. 

Tarifsteigerung bei der BA

SoGA 13.11.2014

THH 315103 - Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

12 368 3151-3-010 11 5011 Personalaufwendungen   55.000

Sozial- und 

Gesundheitsauss

chuss vom 

13.11.14

Erhöhung des Gesamtpersonalkostenbudgets 

unter Bezugnahme auf Zf. 4 des KT-Beschlusses 

vom 28.06.2010 für eine auf zwei Jahre befristete 

Vollzeitstelle "Koordinierung der dezentralen 

Betreuung von AsylbewerberInnen"

SoGA 13.11.2014

THH 331101 - Förderung der Wohlfahrtspflege

13 382 3311-3-000 15 5318  Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege -34.800 -69.800 35.000

Sozial- und 

Gesundheitsauss

chuss vom 

13.11.14

Kreisweite Förderung sogenannter klassifizierter 

A 1 Sprachkurse für Flüchtlinge, die keinen  

anderweitigen vorrangigen Anspruch auf 

Sprachförderung haben. Die Vergabe der Mittel 

soll unter dem Vorbehalt der Entscheidung des 

SoGA stehen und nach erfolgter Information aller 

Kommunen im Kreisgbiet und der Vorlage 

entsprechender Anträge erfolgen.

SoGA 13.11.2014

THH 363201 - Förderung der Erziehung in der Familie

14 419 3632-1-060 15 5318
Förderung der gemeinwesenorientierten 

Sozialarbeit in Rendsburg/Mastbrook
192.000 193.900 1.900

Jugendhilfeaus-

schuss vom 

12.11.14

Beschluß JHA 12.11.2014/Erhöhung von 2,5 % 

statt 1,5 % ggü.Vorjahr.

THH 367202 - Zuschüsse für Familienzentren

15 465 3672-2-000 15 5318 Zuschüsse Familienzentren 130.000 140.000 10.000

Jugendhilfeaus-

schuss vom 

12.11.14

Beschluß JHA 12.11.2014/Förderung von 2 

weiteren Familienzentren

THH 511101 - Planung 

16 513 5111-1-000 11 5011 Personalaufwendungen -174.000 -229.000 55.000

Sozial- und 

Gesundheitsauss

chuss vom 

13.11.14

Erhöhung des Gesamtpersonalkostenbudgets 

unter Bezugnahme auf Zf. 4 des KT-Beschlusses 

vom 28.06.2010 für eine auf drei Jahre befristete 

Vollzeitstelle "Demografischer Wandel 

(Daseinsvorsorge/Kreisentwicklungs-planung)"

SoGA 13.11.2014

THH 511101 - Klimaschutz 

17 517 5111-1-020 13 527124 Umsetzung von Energieprojekten 25.000 30.000 5.000

Umwelt- und 

Bauausschuss 

vom 12.11.14

Beschluss UBA vom 12.11.2014

THH 521103 - Gutachterausschuss

18 530 5211-4-030 2 4141 Konnexitätsmittel GAVO 21.000 21.000

Umwelt- und 

Bauausschuss 

vom 12.11.14

Gewährung von Konnexitätsmitteln; Grundlage 

des Letter of Intent vom 09.12.2013, hier: 

Tariftreuegesetz und Gutachterausschuss
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Erträge Aufwendungen

Nr. Seite
Teil-

Leistung
Zeile Konto Bezeichnung Haushalt

2015

neuer

Betrag

2015

Haushalt

2015

neuer

Betrag

2015

Differenz

Erträge

Differenz

Aufwendunge

n

Beschluss Bemerkung 

THH 537101 - Abfallwirtschaft

19 544 5371-1-000 4 4381 Auflösung Gebührenausgleichsrücklage 626.800 1.246.700 619.900

Umwelt- und 

Bauausschuss 

vom 12.11.14

Konsequenz aus Beschluss UBA vom 23.11.14

20 544 5371-1-000 5 44622

Benutzungsentgelte gemäß 

Entgeltfestsetzung zu § 10 AGB-

Abfallentsorgung-Kreis

14.262.200 14.958.800 696.600

Umwelt- und 

Bauausschuss 

vom 12.11.14

Konsequenz aus Beschluss UBA vom 23.11.14

21 544 5371-1-000 7b 45823
Auflösung Nachsorgerückstellung, 

Rekultivierung Deponie
2.032.200 3.719.500 1.687.300

Umwelt- und 

Bauausschuss 

vom 12.11.14

Mitteilung UBA vom 23.11.14

22 544 5371-1-000 16a 5455

Entsorgungsentgelte an die AWR und 

Erstattung von Aufwendungen für die 

Behandlung von Restabfällen

20.359.800 21.676.300 1.316.500

Umwelt- und 

Bauausschuss 

vom 12.11.14

Beschluss UBA vom 23.11.14

23 544 5371-1-000 16a 54551
Erstattung an AWR Nachsorgeaufwendungen 

Deponie
2.032.200 3.719.500 1.687.300

Umwelt- und 

Bauausschuss 

vom 12.11.14

Mitteilung UBA vom 23.11.14

THH 542101 - Kreisstraßen 

24 553 5421-1-011 2 4141 FAG-Zuweisung für Infrastrukturleistungen 3.910.000 5.393.800 1.483.800 Änderung aufgrund neuer FAG-Novelle

25 553 5421-1-012 16 54519 Edelflickenprogramm Radwege 100.000 100.000

Umwelt- und 

Bauausschuss 

vom 12.11.14

Beschluss UBA vom 12.11.2014

THH 547101 - Förderung des ÖPNV

26 557 5471-1-000 16 543181
Geschäftsaufwand ,Gutachten (Umsetzung 

der Ziele des RNVP`s)
7.900  157.900  150.000  

Regionalentwickl

ungsausschuss 

vom 13.11.14

Weitere Erarbeitung des Maßnahmenplans 

Barrierefreiheit, die Prüfung und ggf. Vorbereitung 

der Ausschreibungen von ÖPNV-Leistungen mit 

dem Ziel Effizienzgewinne zu identifizieren und für 

Angebotsverbesserungen zu nutzen, sowie die 

Analyse und Vorschläge zur Förderung und 

Weiterentwicklung des ÖPNV und der Mobilität im 

Kreis. 

27 557 5471-1-000 15 5317
Transferaufwendungen (Anbindung von 

Schacht-Audorf an den Bahnhalt Schülldorf)
7.672.300  7.707.300  35.000  

Regionalentwickl

ungsausschuss 

vom 13.11.14

Die Gemeinde Schacht-Audorf wird mit einem 

zusätzlichen Shuttle-Bus zum Bahnhalt in der 

Hauptverkehrszeit an den Wochentagen Montag-

Freitag angebunden, wenn diese sich zu 50% an 

den Kosten beteiligt.

THH 551101 - Naturparks

28 561 5511-1-000 15 5318
Transferaufwendungen (Zuschüsse 

Naturparks)
50.000  72.000  22.000  

Regionalentwickl

ungsausschuss 

vom 13.11.14

HH-Ansatz in 2016 und 2017 ebenfalls 72.000 €

THH 554101 - Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

29 565 5541-1-040 15 5318
Zuschüsse Arbeitsgemeinschaften 

Naturschutz und Landschaftspflege
49.000 52.000 3.000

Umwelt- und 

Bauausschuss 

vom 12.11.14

Beschluss UBA vom 12.11.14

3.000 € werden zusätzlich für die 

Landschaftspflege zu den bereits berücksichtigten 

9.000 € bereitgestellt.

THH 561101 - Umwelt

30 569 5611-1-032 15 5317
Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung 

der Gewässerqualität
10.000 25.000 15.000

Umwelt- und 

Bauausschuss 

vom 12.11.14

Beschluss UBA vom 12.11.14
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Erträge Aufwendungen

Nr. Seite
Teil-

Leistung
Zeile Konto Bezeichnung Haushalt

2015

neuer

Betrag

2015

Haushalt

2015

neuer

Betrag

2015

Differenz

Erträge

Differenz

Aufwendunge

n

Beschluss Bemerkung 

THH 611101 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

31 589 6111-1-000 2 4111 Kreisschlüsselzuweisung 47.193.900 47.839.800 645.900

32 589 6111-1-000 2 41821 Allgemeine Kreisumlage 80.139.800 78.588.000 -1.551.800

33 589 6111-1-000 2 41823 Finanzausgleichsumlage 1.003.100 635.200 -367.900

THH 612101 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

34 593 6121-1-000 16 5491
Zuführung Nachsorgerückstellung, 

Rekultivierung Deponie
664.300 610.500 -53.800

Veränderung aufgrund eines neuen 

Kostenplanes. Konsequenz aus Beschluss UBA 

vom 23.11.14; siehe Zeile 23 der Änderungsliste.

diverse THH SGB XII

35 div. 6 4481 Änderung AG SGB XII 60.549.000 61.925.000 1.376.000
Erhöhter Landesanteil gem. Einigung zw. KLV 

und Vertretern der Landesregierung am 13.11.14

 Differenz Erträge insgesamt   4.653.100  

abzüglich Differenz Aufwand 3.630.100  

ergibt Haushaltsverbesserung/-verschlechterung 1.023.000  

Änderung, aufgrund des 3. Haushaltserlasses 

vom 21.11.2014 und aufgrund der 

Steuerschätzung November.
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HAUSHALTSSATZUNG 
 

DES KREISES RENDSBURG-ECKERNFÖRDE 
 

FÜR  DAS  HAUSHALTSJAHR   2015 - Entwurf 
 
 
Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeord-
nung wird nach Beschluss des Kreistages vom 15.12.2014  folgende Haushaltssatzung 
erlassen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird 
 
1. im Ergebnisplan mit 
    einem Gesamtbetrag der Erträge auf    315.135.500 EUR 
    einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  311.606.100 EUR   
    einem Jahresüberschuss         3.529.400 EUR 
 
und 
 
2. im Finanzplan mit 
    einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender  
    Verwaltungstätigkeit auf                                    303.889.800 EUR 
    einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender  
    Verwaltungstätigkeit                                    301.145.000 EUR 
 
    einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- 
    tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf                            3.415.100 EUR 
    einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions-  
    tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf                              5.521.200 EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Es werden festgesetzt:  
1. der Gesamtbetrag der Kredite für 
    Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf                    0 EUR 
     
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                   0 EUR 
 
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                              20.000.000 EUR 
 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf   xxx,xx Stellen 
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§ 3 
 
Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wird einheitlich auf 31  v. H.  
festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung 
der Landrat seine Zustimmung nach § 95 d und § 95 f Gemeindeordnung erteilen kann, 
beträgt 50.000 EUR. Die Genehmigung des Kreistages gilt in diesen Fällen als erteilt.  
 
 
 
 
 
 
 
Rendsburg, den  
 
                                                                                             L a n d r a t 
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